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        Anlage
      
	
        Bank
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        Steuern
      
	
        Versicherung
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          In wenigen Minuten 

          Antworten auf Deine Fragen.
        

        
  Frage stellen


        
          Du hast noch kein finanzfrage Profil?
          Jetzt kostenlos erstellen
        

      

  



      
    

    
    
    
      
  
    
      
  


    
  



    
  

  















  
  

    
      

  



    


    
    
      
        

  

    
  
    
    
      
        Details anzeigen
        
          
            
              
  	



  Krankenversicherung
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  Rückerstattung



  



      
    
  



    

      

        

  
  
    

  






        
          

          
          
            
              
                



  

  
    
      
        KSK und Nebenjob - Jahrelang doppelt Sozalversicherung gezahlt
      

      
      
      









          
      
      Hallo liebe Forengemeinde,

Ich bin selbständiger freiberuflicher Musiker und seit 1996 über die Künstlersozialkasse sozialversichert (KV: Hamburg Münchener, 01.01.2010 aufgegangen in der DAK) .

Seit 2001 übe ich eine sozialversicherungspflichtige Nebentätigkeit aus, von deren Aufnahme ich die KSK und KV seinerzeit in Kenntnis gesetzt habe.

Die freie künstlerische Tätigkeit ist in zeitlichem und finanziellem Umfang immer die Hauptätigkeit gewesen und dies ist auch von KSK und mittlerweile auch der DAK geprüft und bestätigt worden.

Ich habe seitdem für beide Einkünfte KV-, PV- und RV- Beiträge bezahlt, als Musiker an die KSK (die die Beiträge an die entsprechenden Träger weiterleitet), als Nebenberufler monatlich direkt abgezogene Beiträge für KV, RV und PV. 

Jetzt hat meine KV (DAK) sich ohne mein Wissen bei der KSK mit der falschen Hinweis gemeldet, ich habe am 01.01.2010 eine sozialversicherungspfl. Tätigkeit aufgenommen und meine freiberufliche Tätigkeit "spiele lediglich eine untergeordnete Rolle". Dies musste ich nun mit einigem Aufwand richtigstellen und nach vielen Briefen ist nun mein alter Status bei der KSK wieder hergestellt. Von der DAK dazu übrigens direkt an mich kein Wort, sondern nur ohne mein Wissen an die KSK ('Über mich statt mit mir " reden war anscheinend die Devise).

Ergebnis dieses Vorgangs war jedoch die Feststellung der wohl doppelt gezahlten Beiträge.

Ich werde nun konsequenterweise meinen Arbeitgeber (Nebentätigkeit) in Absprache mit der KV (DAK) veranlassen, keine KV- und PF- Beiträge mehr abzuführen.(Siehe dazu auch Seite 2 dieser interessanten KSK Rechtsinformation:www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/download/daten/Versicherte/Versicherung_trotz_Nebenjob.pdf )

Meine Frage: Wie sieht es mit rückwirkenden Beitragserstattungen, aus? Wie stehen die Chancen, die doppelt gezahlten KV (und PV) Beiträge (und zwar für die untergeordnete, sprich Nebentätigkeit) auch über die vierjährige Verjährungsfrist hinaus zurückzubekommen?

Danke im Voraus fürs Lesen und (hoffentlich) Beantworten!

Finn.

      
    

  
  
    ...komplette Frage anzeigen
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      Vom Fragesteller als hilfreich ausgezeichnet
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08.09.2012, 12:04








    
  
  
    
  


    
  

  
  
    

  
    
      Hallo,


für die Verjährungszeit werden die KV- und PV-Beiträge auf Antrag an den AN und AG erstattet. Für die Zeit davor sieht es schlecht aus. Die Verjährungsfrist hat gerade das Ziel zu einer Rechtssicherheit beizutragen. Im umgekehrten Fall (Beiträge wurden zu wenig gezahlt) wäre man als AN ja auch sehr froh über diese Rechtssicherheit. Verjährung heißt im Übrigen nicht, dass keine Ansprüche mehr bestehen, sondern, dass die Krankenkasse die Ansprüche mit Hinweis auf die Verjährung ablehnen kann.


Nicht verjährt sind die Beiträge aus Januar 2008 bis jetzt. Wenn der Beitrtag für Dezemvber 2007 erst im Januar 2008 gezahlt wurde, ist er auch noch nicht verjährt.


Es ist sehr ungewöhnlich, das diese Doppelzahlung nicht aufgefallen ist:


	die frühere Krankenkasse hätte die doppelten Meldungen von AG und KSK merken müssen.

	der Betriebsprüfer der Rentenversicherung prüft alle 4 Jahre die Beitragszahlung im Betrieb.


Ob evtl. noch arbeitsrechtliche Ansprüche gegen den Arbeitgeber bestehen, kann ich nicht beurteilen (sind aber vermutlich ebenfalls verjährt).


Tipp für die Zukunft: 


-Infos über eine selbständige Tätigkeit dem Arbeitgeber schriftlich geben und darauf achten, das es zur Personalakte genommen wird.


	wesentliche Aussagen von der Krankenkasse schriftlich geben lassen

Gruß


RHW 
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RHWWW 
    
  19.09.2012, 20:54

  
    
  

  
      

      
  

  Gern geschehen.


Danke für den Stern und das Kompliment.
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07.09.2012, 16:29








    
  
  
    
  


    
  

  
  
    

  
    
      
  ...Arbeitgeber des Nebenjobs. Wusste der, dass daneben eine hauptberufliche Selbstständigkeit existierte ?




Ja, davon wusste er.


Gruß,
Finn.
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07.09.2012, 14:47








    
  
  
    
  


    
  

  
  
    

  
    
      Hallo, schlecht.


Denn der Verursacher ist soweit ich das verstehe, der Arbeitgeber des Nebenjobs. Wusste der, dass daneben eine hauptberufliche Selbstständigkeit existierte ?


Wenn nein, ist er unschuldig, wenn ja, ist die Sache vor 2008 wohl verjährt.


Die Kasse hat ja wohl erst mit Wirkung von 2010 erkannt, dass die beiden Versicherungsverhältnisse zsammengehören.
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09.09.2012, 00:37








    
  
  
    
  


    
  

  
  
    

  
    
      Hallo RHWWW,


Danke für die informative Antwort! Das hilft weiter, bzw. bestätigt Bekannntes.


Gruß,
Finn.

    
  




    
    

  

  

  
    
      
          
          

        
      

      
    

  



  
  
      
      
  
    
      
        
          
            


  
    
  


  


          

          
            
            
          

        
      
    
  


    
    
  



  
  
  
    

                          

                          

                        

                        
                          
                        

                    

                  

                  
                    
                  

                  
                    

                    
                  

                  
                    
                      
                      
                        
  Weitere Antworten zeigen


                      
                    

                  
                
              
            
          
        

        

  
  
    

  






      

      
        

  
  
    

  






        
          


          
            Ähnliche Fragen

            



  
    
      

  
    

    
    
    
      
      
      
        Nachzahlung bei Lohnsteuerklasse 1?


        
          
            
              Hallo zusammen,

ich habe zwar noch keinen Lohnsteuerbescheid bekommen, aber dafür den Lohnzettel vom Dezember 2020. Dort stehen unten alle Steuern und Beiträge aufgelistet. Diese habe ich bei TaxFix mal eingegeben und komme auf eine Nachzahlung von fast 170€.

kurz zu mir:

ich lebe bei meinen Eltern
habe einen Fahrtweg von 40km (hin und rückweg zusammen)
Ich war 8 Tag Krank und habe 23 Tage UR genommen
Ich habe keinen Nebenjob
habe LSt.-Kl. 1 & zahle keine Kirchensteuer

Infos zur Lohnsteuerbescheinigung:

Bruttolohn: 26.387,86€
Lohnsteuer: 2.446,00€
Steuerfreie Arbeitgeberleistung: 600,00€ (Corona-Prämie)
Arbeitgeberanteil RV: 2.398,26€
Arbeitnehmeranteil RV: 2.398,26€
AN-Anteil KV: 2.011,46€
AN-Anteil AV: 309,45€
AN-Anteil PV: 522,23€

Liegt es jetzt wirklich an der Corona Prämie das ich nachzahlen muss?
Oder ist TaxFix vielleicht ungenau? Oder Weil ich letztes Jahr 500€ schon bekommen habe?

Das ist wirklich ärgerlich.

Habt ihr eine Idee? 
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        Honorarvertrag - KV, RV, SV, Steuern?


        
          
            
              Hallo! Ab nächsten Monat werde ich (25) mit einem Honorarvertrag (etwa 1000,- monatl.) in einem Kulturbetrieb arbeiten, worauf muss ich nun in Sachen Krankenversicherung, Steuern, Sozialversicherung Acht geben? Ich bin kein Student, keine Kinder, nicht selbstständig gemeldet. Der Vertrag wird befristet sein, derzeit bin ich noch beim Job Center gemeldet, das meine Beitrage bei der DAK zahlt. Sollte ich mich dann dort lieber freiwillig versichern lassen? Mich selbstständig und umsatzsteuerbefreit melden? Und vielleicht kennt noch jemand eine Beratungsstelle, bei der ich mich mit meinem konkreten Fall melden könnte- wäre da das Job Center eine Anlaufstelle?

Danke vielmals!
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        Künstlersozialkasse und Rentnerin mit voller Erwerbsminderung


        
          
            
              Ich bin seit Oktober 2004 in der KSK als Unterhaltungkünstlerin. Im Januar 2011 wurde ich krank bis Januar 2012. Von Februar 2011 bis Januar 2012 bezog ich  Krankengeld und mußte keine Beiträge an die KSK zahlen. Ende Januar 2012 wurde mir rückwirkend zum 1.6. 2011 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung gewährt, und nach Abzug des Krankengeldes ab 1.6.11 und nach Abzug der Beiträge für die KV und PV die Nettorente ausgezahlt. Ich teilte dies der KSK mit, die nichts Besseres zu tun hatten, als rückwirkend ab 1.6.2011 ihre Beiträge zur Kv,PV und zur Rentenversicherung einzuziehen. 
Das kann doch nicht rechtens sein, dass ich 2x Beiträge zahle plus Beiträge zur Rentenversicherung. Die Rentenversicherung sagt, die KSK ginge sie nichts an, die KSK sagt, die Rentenversicherung ginge sie nichts an. Wie kann das sein?
Ute S.
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        Selbstständig, wie hoch sind meine SV-Beiträge pro Monat?


        
          
            
              Hallo,
ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, wie hoch die KV/PV/(RV) Beiträge eines Selbstständigen pro Monat sind. 
Ein Unternehmer erzielt einen Gewinn (nach Abzug der Einkommensteuer) i.H.v. 7500-10000 EUR pro Monat.
Wieviel EUR muss man in diesem Fall durchschnittlich für die KV/PV/RV/sonstige Versicherungen - monatlich - zahlen?
Angenommen der monatliche Gewinn liegt zwischen 7.500EUR - 10.000 EUR.
- KV/PV: -800 EUR
-Altersvorsorge: -1000 EUR

- Sonstige Abzüge: ?    
Kann davon ausgehen, dass man im Schnitt ca. 15-25% des Gewinns für SV-Beiträge abgeben muss?
Über Hinweise wäre ich sehr dankbar. 
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        Festangestellt und Freiberufler - Krankenkassenbeiträge für beides?


        
          
            
              Hallo, ich war jahrelang reiner Freiberufler und über die KSK versichert. Nun habe ich eine Festanstellung, Teilzeit, 2 Tage (16 Stunden) die Woche. Das monatl. Bruttogehalt beträgt 1490,-. Daneben werde ich weiter ein wenig frei arbeiten, aber kaum mehr als 5 Stunden die Woche, wenn es besser läuft maximal 8 Stunden. Mein zu versteuerndes "freies" Einkommen wird bei ca. 800,- monatlich liegen, maximal 1000,-.

Die KSK hat mir schon geschrieben, dass ich damit von der KV und PV bei ihnen befreit sei und das allein über die Festanstellung liefe.

Nun bekam ich noch einen Fragebogen von meiner KV (BEK) zu meinen Tätigkeiten (Stunden und Einkünfte). Muss ich nun damit rechnen, dass die BEK das anders sieht, als die KSK? Und also auch Beiträge für die freien Einkünfte fällig werden?

Danke und Grüße p.


            
          
        

        

        

        

      
      
      

    
    
    

    

      
      
      
      
        
        
        
          
            
              ...zur Frage

            
          
        
        
        

      
      
      

      
      

    

  



    

    
      

  




    
  
    
      

  
    

    
    
    
      
      
      
        Nachzahlung trotz versteuerter Abfindung?


        
          
            
              Hallo liebe Finanzexperten,

ich habe meine Tätigkeit krankheitsbedingt mit einem Auflösungsvertrag beendet. Im Folgejahr hatte ich keine Einkünfte, habe nun meine Lohnsteuererklärung online machen wollen und fiel fast um, da ich sehr viel nachzahlen soll. Ich habe die Daten wie auf der Lohnsteuererklärung aufgeführt eingetragen. 

War das vielleicht nicht richtig ? Wie greift dort die Fünftelregelung ?

Man sagte mir sogar wenn der Bruttoarbeitslohn niedrig war und die Abfindung hoch, kann man mit einer Erstattung rechnen .....

Hier einmal die Eckdaten :

Daten/Position Lohnsteuerbescheinigung :

3 Bruttoarbeitslohn 10.547 €

4 Einbehaltene Lohnsteuer 1536 €

5 Einbehaltener Solidaritätszuschlag 84 €

10 Ermäßigt besteuerter Arbeitslohn (ohne9) und ermäßigt besteuerte Entschädigungen 96.000€

11 Einbehaltene Lohnsteuer 13.085 €

12 Soli 719 €

22 AG-Anteil RV 1320 €

23 AN-Anteil RV 1320 €

25 AN-Anteil KV 823 €

26 AN-Anteil PV 143 €

27AN-Anteil AV 211 €

und halt die anteiligen Arbeitgeber/nehmer-anteile Rentenversicherung/Krankenversicherung etc.

Keine Kirchensteuerpflicht.

Im Folgejahr keine Einkünfte ( auch kein ALG1), hab mich von der Abfindung finanziert.

Wäre super nett, wenn mir ein Experte kurz antworten könnte.

Mfg Stibbi
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        Künstlersozialkasse als Freiberufler: Nachzahlung zu befürchten?


        
          
            
              Wie ist dass, wenn man eine freiberufliche Tätigkeit ausübt, die unter die Pflichtversicherung der Künstlersozialkasse fällt und sich dort bisher noch nie gemeldet hat? Der Auftraggeber bezahlt jedoch jeden Monat seinen Anteil in die KSK ein. Müsste der Freiberufler sich Sorgen machen, dass die Beträge rückwirkend zurückverlangt werden könnten? Oder müsste er dann lediglich sich anmelden und ab dann die Beiträge zahlen?


Habe bereits im Internet gelesen, dass der Freiberufler sich da keine Sorgen machen müsste, da eine Rückwirkende Forderung nicht möglich sei. Wisst ihr mehr zur Rechtslage und Praxis?  


Folgendes Zitat unterstützt ja meine Vermutung, oder?


"Der Beginn der Versicherungspflicht hängt vom Termin der Aufnahme der selbständigen Tätigkeit und vom Zeitpunkt der Meldung bei der KSK ab. Sollten Sie zum Zeitpunkt der Meldung (Eingang der Anmeldeunterlagen) bereits selbständig erwerbsmäßig tätig sein, so beginnt die Versicherungspflicht grundsätzlich frühestens mit dem Tag der Meldung bei der KSK. Sofern Sie die Anmeldeunterlagen bereits vor Aufnahme der Tätigkeit angefordert haben, ist der Tag der Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit der frühestmögliche Versicherungsbeginn" (von der KSK Homepage).
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        Wie erklärt man in der Steuerklärung eine Stelle (abhängige Beschäftigung) im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit?


        
          
            
              Ich bin selbständig Künstler und bin bei der AOK über die KSK renten- und krankenversichert. Normalerweise bin ich mit Rechnungen für meine Tatigkeit bezahlt. Aber letztes Jahr war ich im Rahmen einen Gastvertrag teilzeit angestellt. Jetzt weiss ich nicht, wie ich, im Rahmen meine selbstandig Tätigkeit, in meine Steuererklärung diese Stelle erklären soll ? Während die Zeit des Vertrag war ich nicht mehr bei der KSK versichert, aber Kranken- und Rentenversicherung waren direkt auf meinen Lohn genommen. Und habe ich gehört, dass einen Teil die Beiträge die im Rahmen diese Stelle von meinen Lohn bezahlt waren, können zurückgezahlt sein. Aber weiss ich nicht von welchen Voraussetzungen ist das abhängig. Weiss jemanden wie ich diese Stelle in meiner Steuererklärung erklären soll ? Danke !
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        Doppel-Versicherung


        
          
            
              Als Beamtenwitwe bin ich in der KVB (Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten) geblieben, muss aber trotzdem KvdR-Beiträge in voller Höhe zahlen. Ich selbst beziehe eine kleine Rente aus dem öffentlichen Dienst und leiste dort natürlich auch meine KvdR-Beiträge.
Ich bin also mit meiner Witwenpension doppelt versichert und möchte aus der gesetzlichen KV. Ist das möglich?
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        Rentner mit Minijob und einmaliges Honorar?


        
          
            
              Ich bin Vollrentner und habe die Regelaltersgrenze erreicht, seit zwei Monaten mit Minijob (nicht sozialversicherungsbefreit) beim ehemaligen Arbeitgeber (Stadtverwaltung) und kann für eine einmalige Tätigkeit als Fotograf für denselben Arbeitgeber ein Honorar (300,00 €) bekommen. Hat das Honorar "schädliche" Auswirkungen auf meine Einkünfte aus dem Minijob? Keine Steuern und KV-Beiträge, da unter den Freigrenzen? 
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        Festanstellung (Haubtberuflich) + Kleinunternehmer (Nebenberuflich) = Steuer? KV+RV?


        
          
            
              Hallo zusammen,
 
nach dem Lesen zahlreicher Foreneinträge und Fachzeitschriften konnte ich meine Fragen leider noch nicht klären ... ich hoffe, ihr könnt mir helfen!?
 
Folgende Situation: Ich bin in einer Festanstellung (600€ brutto). Nebenbei könnte ich für ca. 500-600€ im Monat freiberuflich was dazuverdienen.
 
Frage 1: Wird meine Freiberuflichkeit somit zur eigentl. Hauptberuflichkeit, da ich in der Freiberuflichkeit ja sozusagen 600€ netto rausbekommen würde und in meiner Festanstellung nur 600€ brutto?
 
Frage 2: Müsste ich bei 600€ netto Freiberuflichkeit KV+RV Beiträge abführen? Wie hoch würden die sich belaufen?
 
Frage 3: Wenn ich nur 3 Monate in meiner Freiberuflichkeit jeweils 600€ verdiene muss ich dann trotzdem monatl. für ein ganzes Jahr KV+RV Beiträge abführen?
 
Frage 4: Bis zu einem jährl. Umsatz (im ersten Jahr) von 17500€ gelte ich bekanntl. als Kleinunternehmer. Wird bei den 17500€ auch mein Verdienst aus der Festanstellung (600€ brutto) hinzugezogen oder nur das aus der Freiberuflichkeit?
 
Ich hoffe der Ein oder Andere kann mir eventl. helfen!?
 
Grüße, Snatch


            
          
        

        

        

        

      
      
      

    
    
    

    

      
      
      
      
        
        
        
          
            
              ...zur Frage

            
          
        
        
        

      
      
      

      
      

    

  



    

    
  
    
      

  
    

    
    
    
      
      
      
        Wie melde ich meine Nebentätigkeit als Musiker am besten an?


        
          
            
              Folgende Situation: Ich habe ein angemeldetes Gewerbe als selbständiger IT-Dienstleister. Nun mache ich ebenfalls schon länger nebenbei Musik und mittlerweile bin ich in der Situation, dass wir für unsere Auftritte oft Gagen bekommen und ich dafür Rechnungen schreiben muss.

Wie melde ich die Tätigkeit am besten beim Finanzamt an? Kann ich meine Tätigkeitsbeschreibung des angemeldeten Gewerbes einfach erweitern? Eigentlich wäre es ja eine freiberufliche Tätigkeit, aber geht das trotzdem? Ich frage auch vor dem Hintergrund, dass ich wenn möglich gerne Ausgaben für Musikinstrumente u.ä. von der Steuer absetzen würde, ohne dass das Finanzamt die Tätigkeit als Liebhaberei deklariert.

Vielen Dank!
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        Lehrauftrag und wissenschaftliche Hilfskraft?


        
          
            
              Hallo,

ich arbeite an einer Hochschule als wissenschaftliche Hilfskraft. Zum 30.09.2019 läuft mein Studentenstatus ab, meine KV steigt also. 

Jetzt kann ich ab dem 01.10 einen Lehrauftrag als "selbstständige Tätigkeit" an der Hochschule übernehmen, parallel werde ich weiter als wissenschaftliche Hilfskraft beschäftigt (auch ohne Studentenstatus). Aus der wissenschaftlichen Hilfskraft-Tätigkeit werde ich ca. 445 Euro verdienen, der Lehrauftrag bringt von Oktober bis Ende Januar ca. 840 Euro.

Damit würde ich ja die 450 Euro-Grenze übersteigen, wie wirkt sich das alles auf KV,RV., ALV, PV aus? Was muss ich wo melden?

Vielen Dank schonmal! 
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        Personalfragebogen: Was muss ich unter KV, RV, AV, PV und UV angeben? Die jeweiligen Versicherungsnummern?


        
          
            
              Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe:

KV= Versicherungsnummer der Krankenkasse

RV= Versicherungsnummer auf dem Sozialversicherungsausweis

AV, PV, UV = Ich weiß zwar wofür die Abkürzungen stehen aber woher bekomme ich die Nummern?

Bitte um Hilfe.
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    Was möchtest Du wissen?

    
      
  Deine Frage stellen


    

  




          

        


        

  
  
    

  





      

    
  

  


      
    
  

  

  
    


  








  

    
      
        finanzfrage

        	
            Frage stellen
          
	
            Stöbern
          
	
            Alle Themen
          
	
            Hilfe / FAQ
          
	
            Richtlinien
          


      


      
        Partner

        	
            Partner werden
          


      

    


    
      
        Unternehmen

        	
            Über uns
          
	
            Jobs
          
	
            Kontakt
          
	
            Presse
          


      


      
        Rechtliches

        	
            Impressum
          
	
            Datenschutz
          
	
            AGB
          
	
            
              Privatsphäre
            
          


      

    


  

  
    

  

  
    
      
        

        










  







      
    
  




    Weil es immer jemand weiß.


    
      finanzfrage ist so vielseitig wie keine andere Frage-Antwort-Plattform. Bei uns findest Du schnell neue Perspektiven - egal zu
      welchem Thema.
    

  


  	
      
  


    
	
      
  


    
	
      
  


    
	
      
  


    
	
      
  


    
	
      
  


    



  
  
    
  
  




  




  
    
      Gmacht in Minga. Mit

      ❤

    


    
      
  


    

  





  


  
  
    

    
  





  
    
      
    

  



  
  






  





















